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Bekanntmachung 
 
 

In-Kraft-Treten der 4. Änderung des Bebauungsplanes  
„Vadrup-Nord“ der Stadt Telgte 

 
 
Der Rat der Stadt Telgte hat am 04.10.2018 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) in der derzeit geltenden Fassung und des § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Vadrup-Nord“ der Stadt 
Telgte als Satzung beschlossen. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Vadrup-Nord“ der 
Stadt Telgte ist in dem beigefügten Übersichtsplan gekennzeichnet. Die Änderung 
beinhaltet für das Grundstück Gemarkung Westbevern, Flur 17, Flurstück 41 tlw. die 
Verschiebung des Baufensters in westliche Richtung parallel zur Straße Brink.  
 
Hinweise gemäß §§ 44 und 214, 215 BauGB 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Absatz 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  
 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Telgte gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist dabei darzulegen. 

 
Hinweise gemäß GO NRW 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustande-
kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher be-
anstandet, oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Telgte vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Vadrup-Nord“ der Stadt Telgte mit Begrün-
dung, die Hinweise gemäß §§ 44, 214 und 215 BauGB sowie der Hinweis gemäß GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Vadrup-Nord“ der Stadt Telgte mit Begrün-
dung kann bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Um-
welt, Baßfeld 4 - 6, 48291 Telgte, Zimmer 315, während der Dienststunden  

Montag bis Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr 

eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Vadrup-Nord“ der Stadt Telgte mit Begrün-
dung tritt gemäß § 10 Absatz 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

Telgte, den 27.11.2018 

Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
gezeichnet 

Wolfgang Pieper 
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Bezirksregierung Münster  
- Flurbereinigungsbehörde - 

 Coesfeld, 26.11.2018 
Leisweg 12 
Tel.: 0251/411-0 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren Versmar 
Az.: 33.7 - 23 98 3 - 
 
 

Schlussfeststellung 
 

 
 
Im Beschleunigten Zusammenlegungsverfahren Versmar, Kreis Warendorf, wird hiermit 
gemäß § 149 Flurbereinigungsgesetz – FlurbG – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fassung, die Schlussfeststellung 
erlassen und folgendes festgestellt: 
 
1. Die Ausführung der Beschleunigten Zusammenlegung Versmar nach dem Zusammen-

legungsplan in der Gestalt seiner Nachträge 1 - 5 ist bewirkt. 
 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Beschleunigten Zusammenle-

gungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen. 
 
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft der Beschleunigten Zusammenlegung 

Versmar sind abgeschlossen. 
 
4. Das Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren wird mit der Zustellung der bestands-

kräftigen Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft beendet. Gleichzeitig er-
lischt die Teilnehmergemeinschaft. Damit erlöschen auch die Rechte und Pflichten ih-
res Vorstandes sowie die Zuständigkeit der Flurbereinigungsbehörde. 

 
 
Gründe 
Der Abschluss des Beschleunigten Zusammenlegungsverfahrens durch die Schlussfest-
stellung ist zulässig und begründet. 
 
Der Zusammenlegungsplan des Verfahrens Versmar und die dazu ergangenen Nachträge 
1 bis 5 sind in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen 
Grundstücken auf die im Zusammenlegungsplan genannten Beteiligten übergegangen. 
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt.  
 
Verbindlichkeiten der Teilnehmergemeinschaft bestehen nicht mehr. Die Flurbereini-
gungskasse ist zu schließen. 
 
Da somit keine Ansprüche der Beteiligten mehr bestehen und keine weiteren Angelegen-
heiten vorliegen, die im Beschleunigten Zusammenlegungsverfahren hätten geregelt wer-
den müssen, ist das Verfahren durch die Schlussfeststellung abzuschließen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Schlussfeststellung ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Wider-
spruch statthaft. 
 
Der Widerspruch ist bei der 
 

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 33 Ländliche Entwicklung/Bodenordnung 

- Flurbereinigungsbehörde - 
Leisweg 12, 48653 Coesfeld 

 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Auf elektronischem Wege kann der Widerspruch wie folgt erhoben werden: 
-durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-
Mail-Gesetz.  
Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de-mail.de. 

-durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Sig-
natur an die elektronische Poststelle der Behörde.   
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.sec.nrw.de. 
 
Gegen die Schlussfeststellung steht auch dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft das  
Widerspruchsrecht zu. 
 
 
Im Auftrag 
 (LS) 
gez. Nießen 
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Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes am 04.12.2018 
 
 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Münster 
und des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, 
Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und 
Warendorf der Sparkasse Münsterland Ost am 
 
Dienstag, 04. Dezember 2018, um 18:00 Uhr in der Zentrale der Sparkasse 
Münsterland Ost, Weseler Straße 230, 48151 Münster 
 
wird bekannt gemacht. 
 
 
Tagesordnung 
 

1. Kenntnisnahme aktueller Entwicklungen in der Kreditwirtschaft 
2. Kenntnisnahme des Kurzberichtes zur Geschäftsentwicklung 2018 
3. Kenntnisnahme der Aktivitäten zur Stabilisierung der Arbeitgeberattraktivität 
4. Beschluss über die Genehmigung der Wiederbestellung des Vorsitzenden des 

Vorstandes, Herrn Markus Schabel, durch den Verwaltungsrat 
5. Verschiedenes 

 
 
Hinweis: 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 4 findet gemäß § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung für die 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes in nicht öffentlicher Sitzung statt. 
 
Münster, 23.11.2018 
 
 
gez. 
Dr. Olaf Gericke 
Vorsitzender 
 
 

Tagesordnung zur Veröffentlichung in den Amtsblättern 
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Aufnahme eines Aufgebotes 
 
 
 
Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches  
 
 
Nr. 300602448 
 
 
der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vorlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 
 
Münster, 23. November 2018 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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 Öffentliche Bekanntmachung 

 
Jägerprüfung 2019 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung  zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (Landes-
jagdgesetzdurchführungsverordnung –DVO LJG-NRW) vom 31. März 2010 (GV. NRW. Nr. 
14 S. 235-248) in der zurzeit geltenden Fassung werden für die Jägerprüfung 2019 und die 
Nachprüfung im Kreis Warendorf folgende Termine festgesetzt: 
 

1. Schriftliche Prüfung: 
 

    Mittwoch,  24.04.2019 15.00 Uhr     Gaststätte  „Zum Burggrafen"  
    Daudenstraße 5,  
    59302 Oelde-Stromberg, 
                                                                                                                      
 2.  Schießprüfung: 

 
 Donnerstag,  25.04.2019          09.00 Uhr  Schießstand "Am Butterpatt"  
         in 48231 Warendorf 
                                                                 

3.  Mündliche Prüfung:   
 
in der Zeit vom 26.04.2019 bis 30.04.2019 Gaststätte „Zum Burggrafen“  
   Daudenstraße 5,  
   59302 Oelde-Stromberg 
und 
 
in der Zeit vom 26.04.2019 bis 30.04.2019 Im Grünen Zentrum 
   Waldenburger Straße 10,  
   48231 Warendorf 
Beginn jeweils 9.00 Uhr 

 
 4. Nachprüfung 
 
 Dienstag, den 17.09.2019         9.00 Uhr      Schießstand „Am Butterpatt“  
    bzw.  
    Im Grünen Zentrum in  
                            48231 Warendorf 
 
Der Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung ist nach Vordruck, der bei der Unteren Jagdbe-
hörde des Kreises Warendorf erhältlich ist, bis zum 28. Februar 2019 beim Kreis Warendorf, 
Der Landrat, Ordnungsamt -Untere Jagdbehörde-, Waldenburger Straße 2, Zimmer B 0.69, 
48231 Warendorf, einzureichen. Die Bewerber müssen zu Beginn der Prüfung das 15. Le-
bensjahr vollendet haben. 
 
Für die Zulassung und Teilnahme an der Jägerprüfung werden Gebühren in Höhe von 
250,00 € und für die Zulassung und Teilnahme an der Nachprüfung Gebühren in Höhe von  
110,00 € bzw. 190,00 € erhoben. 
 
Warendorf, 13.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
- Untere Jagdbehörde - 
Im Auftrag 
 
 
 
Ralf Holtstiege 
Kreisrechtsdirektor 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herr Vasile-Adrian Haica 
 
letzte bekannte Anschrift: Elisabethstr. 39, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 22.11.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/96/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 22.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

HerrIon-Vipare Floricel 
 
letzte bekannte Anschrift: Elisabethstr. 39, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 22.11.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/97/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 22.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herr Stoyan Mitkov Neychev 
 
letzte bekannte Anschrift: Wilhelm-Cordes-Str. 10, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 22.11.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/98/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 22.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herr Frederik Ciemiega 
 
letzte bekannte Anschrift: Schumannstr. 1, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 22.11.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/99/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 22.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herr Galin Zhelev 
 
letzte bekannte Anschrift: Neubeckumer Str.135, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 23.11.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/82/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 23.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herr Jakob Koop 
 
letzte bekannte Anschrift: Wischhausstr. 42, 48346 Ostbevern 
mit Schreiben vom          : 23.11.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/81/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 23.11.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Nurulla Brojaj, zuletzt wohnhaft 

in Raiffeisenstr. 6 48324 Sendenhorst mit Schreiben vom 28.11.2018, Aktenzeichen 

3130/520640 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Sendenhorst, Zimmer 

2, Schlabberpohl 12, 48324 Sendenhorst, während der allgemeinen Dienstzeit 

eingesehen werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Kevin Struchtrup, geb. am 
09.12.91, zuletzt wohnhaft in 48351 Everswinkel, Nordstr. 9, mit Schreiben vom , 
Aktenzeichen:  eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.60, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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